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Beratungsfolge: Feuer- und Zivilschutzausschuß Sitzungstermin: 21.11.01 
 Rat                                                12.12.01 
 
 
Betreff: 
 
Prüf- und überwachungspflichtige Geräte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin; 
Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Feuer- und Zivilschutzausschuß empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin folgende 
Beschlußfassung: 
 
1. Die Sachdarstellung der Verwaltung für den Bereich der prüf- und überwachungs-

pflichtigen Geräte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin wird zur 
Kenntnis genommen.  

 
2. Die Verwaltung und der Stadtbrandmeister werden beauftragt, eine den gesetzlichen 

und sonstigen Anforderungen entsprechende Verfahrensänderung im Bereich der 
prüf- und überwachungspflichtigen Geräte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt 
Augustin kurzfristig herbeizuführen.  

 
3. Im Stellenplan 2002 ist eine zusätzliche Stelle zur Einrichtung eines hauptamtlichen 

Gerätewartes mit der Vergütung/Besoldung VIb BAT/A 7 einzurichten.  
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Feuer- und Zivilschutzausschuß in der ersten 

Sitzung nach der Sommerpause 2002 einen umfassenden Bericht über die bis dahin 
veranlaßten Maßnahmen vorzulegen.  
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
In der beigefügten Anlage sind für den Bereich der prüf- und überwachungspflichtigen Ge-
räte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin Problembeschreibung, Darstel-
lung der Rechtslage, Handlungsnotwendigkeiten und Vorschläge zur Realisierung aus-
führlich dargestellt.  
 
Nach entsprechender Beschlußfassung des Fachausschusses am 21.11.2001 und Bestä-
tigung durch den Rat in der Sitzung am 12.12.2001 werden die Verwaltung und der Stadt-
brandmeister die notwendigen Maßnahmen veranlassen. Die Maßnahme ist aus Rechts-
gründen dringlich zu realisieren. Hierbei muß die Finanzierung im Rahmen des Haushal-
tes 2002 sichergestellt werden.  
 
Die Verwaltung beabsichtigt, dem Feuer- und Zivilschutzausschuß in der ersten Sitzung 
nach der Sommerpause 2002 einen umfassenden Bericht über die bis dahin veranlaßten 
Maßnahmen vorzulegen.  
 
In Vertretung 
 
 
 
Hans-Ulrich Lehmacher 
Erster Beigeordneter  
 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 76.800,00 DM. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
x Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt 0,00 DM, insgesamt sind 76.800,00 

DM im Haushaltsjahr 2002 bereitzustellen.  
  
 
 


